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Redaktion „Aus dem Gemeindehaus Holziken“, Marco Bieri, Gemeindeschreiber 

 

Vom Gemeinderat 
 
Pilotversuch Öffnung des Sportplatzes an Sonn- und Feiertagen 
Der Gemeinderat reagiert auf vermehrte Anfragen zur Öffnung des Sportplatzes 
an Sonn- und Feiertagen und startet einen Pilotversuch bis Ende Jahr. Ziel ist es, 
die Anlage künftig auch an diesen Tagen ohne zusätzlichen Aufwand für das Ge-
meindepersonal offen zu halten.  
 

Für die Nutzung gelten klare Benutzungsregeln, unter anderem ein Verbot von 
Musikwiedergabe. Die Benutzungsregeln sowie -zeiten gelten für das gesamte 
Areal im Hueb, somit auch für den Kinderspielplatzbereich usw. Die Regeln sind 
an den Eingängen angeschlagen und verbindlich einzuhalten, gültig ab 1. Mai 
2025. Verstösse gegen Vorschriften oder Öffnungszeiten können durch die Regi-
onalpolizei Zofingen geahndet werden (§ 13 Abs. 6 Polizeireglement). Bei Bedarf 
dürfen Sie sich direkt an die Polizei wenden. Die Bevölkerung ist auch dazu auf-
gerufen während des Pilotbetriebs positive sowie negative Rückmeldungen z. Hd. 
des Gemeinderates zu erstatten. Die Benutzungsregeln sowie -zeiten finden Sie 
am Schluss der Gemeindenachrichten. 
 

Der Gemeinderat zählt auf ein gutes Miteinander und eine rücksichtsvolle Nut-
zung der Anlage.  
 
Personelles – Stellenausschreibung Reinigungsfachkraft im Stundenlohn 
Ab August 2025 wird eine Reinigungsfachkraft im Stundenlohn, vorwiegend für 
die Schulanlagen, gesucht. Wir suchen eine Person, welche im Reinigungsdienst 
jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag einsetzbar ist (entspricht ca. einem 
20%-Pensum). Die gesuchte Person soll zudem während den Schulferien flexibel 
und zusätzlich einsetzbar sein. Wir bitten Interessierte sich direkt bei Gemeinde-
schreiber Marco Bieri zu melden (info@holziken.ch oder 062 739 14 39). 
 
Aufruf Kinderbetreuung 
Der Gemeinderat hat im Herbst 2024 eine Bedürfnisabklärung in Sachen fami-
lienergänzender Kinderbetreuung bei den Holziker Eltern durchgeführt. Die Aus-
wertung wurde mit einer Vertretung des Elternvereins besprochen. Der Gemein-
derat hat sich dazu entschieden, selber kein Angebot für eine Erweiterung der  
 



 
Kinderbetreuung anzubieten. Der Gemeinderat würde jedoch einer selbständigen 
Organisation, z.B. einem Verein, zwecks Kinderbetreuung Holziken, eine An-
schubfinanzierung sowie eine limitierte Defizitgarantie für das 2. und 3. Betriebs-
jahr in Aussicht stellen.  
 

Wir suchen engagierte und motivierte Personen, die Interesse daran haben, einen 
Verein zu gründen und zu führen, der sich der Erweiterung der familienergänzen-
den Kinderbetreuung in Holziken widmet. Wenn Sie Ideen, Erfahrungen oder ein-
fach nur die Leidenschaft haben, sich für ein erweitertes Kinderbetreuungsange-
bot einzusetzen, so melden Sie sich bis spätestens 31. Mai 2025 mit Ihren Koor-
dinaten via Mail unter tagesstruktur.holziken@gmail.com. Die Mail-Adresse wird 
aktuell von einer Vertretung des Elternvereins betrieben. 
 

Eine Vertretung des Elternvereins sowie des Gemeinderates wird bei einer Start-
sitzung mit den Interessierten die bisher gemachten Abklärungen teilen.  
 

Für Rückfragen können Sie sich gerne via Mail bei der Vertretung des Elternver-
eins (tagesstruktur.holziken@gmail.com) oder auch bei der Gemeindekanzlei un-
ter info@holziken.ch (062 739 14 39) melden. 
 
Statistischer Rechenschaftsbericht 
Gemeinderat und Verwaltung haben den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2024 
erarbeitet. Dieser steht Ihnen unter www.holziken.ch  Verwaltung  Online-
Schalter zur Verfügung. Nachfolgend finden Sie einen Auszug einiger Fakten: 
 
 

 2024 2023 
Einwohnerzahl per 31.12. 1’764 1’754 
Total Mutationen (ohne Korrekturen) 613 688 
   
Gemeinderatssitzungen 22 21 
Einbürgerungen (ordentlich u. erleichtert) 1 2 
   
Einkommens- und Vermögenssteuern pro 
Steuerpflichtiger 

CHF  3'397.38 CHF  3’570.86 

Quellensteuern CHF   109’302 CHF     84’297 
Erbschafts- und Schenkungssteuern CHF          961 CHF       1’829 
Grundstückgewinnsteuern CHF   178’167 CHF   185’895 
Normsteuerertrag* pro Kopf CHF       2’290 CHF       2’278 
Kant. Mittelwert Normsteuerertrag pro Kopf CHF       2’923 CHF       2’899 
 
Sozialhilfe-Dossiers  12 9 
Asyl-Dossiers (inkl. Schutzsuchende) 13 10 
   
Anzahl Betreibungen 495 408 
Verlustscheine 123 159 
   
Erteilte Baubewilligungen 20 19 
 

* Normsteuerertrag = gesamter Steuerertrag pro Kopf, umgerechnet auf den durchschnittlichen Steuer-
fuss aller Aargauer Gemeinden (102%) 
 



 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung/Postagentur über Auffahrt 
Über Auffahrt ist die Gemeindeverwaltung/Postagentur wie folgt geöffnet: 
 
Mittwoch 28.05.2025 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30 
Auffahrt 29.05.2025 Geschlossen 
Freitag 30.05.2025 Geschlossen 
Samstag 31.05.2025 Geschlossen 
Montag 02.06.2025 08.00 - 12.00 / 13.30 – 18.00 
 

In dringenden Fällen stehen Ihnen die Gemeindekanzlei und das Bestattungsamt 
unter 077 468 10 32 auch ausserhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung. 
 
Einbürgerungen 
Der Gemeinderat hat die ordentlichen Einbürgerungsgesuche von folgenden Per-
sonen geprüft und gutgeheissen: 
- Buttice Gaia (w), geb. 2008, von Italien 
- Noll Gerhard (m), geb. 1959, von Deutschland 
 
Den Gesuchstellern wurde das Gemeindebürgerrecht von Holziken zugesichert. 
Die Gesuche werden nun durch den Kanton und Bund geprüft. Der Gemeinderat 
gratuliert den Gesuchstellern zu diesem bedeutenden Schritt und wünscht ihnen 
viel Erfolg auf dem weiteren Weg.  
 

Von der Hundehaltung 
 
Hundetaxe 2025 
Die Hundetaxe liegt gemäss § 21 der Hundeverordnung (HuV) auch für das Jahr 
2025 (Periode 01.05.2025 bis 30.04.2026) bei Fr. 120.00 pro Jahr.  
 
Die Verrechnung erfolgt aufgrund der erfassten Daten aus dem Jahr 2024. Hun-
de, welche während des vergangenen Jahres neu angeschafft und noch nicht 
gemeldet wurden, sind bei der Gemeindekanzlei unter Abgabe des Heimtieraus-
weises (Impfbüchlein) unverzüglich anzumelden.  
 
Für die Rechnungstellung gelten folgende Regelungen: 

 Die Rechnungen zur Einforderung der Hundetaxe 2025 werden den registrier-
ten Hundehaltern im Mai 2025 zugestellt.  

 Für alle Hunde ab dem dritten Lebensmonat ist eine Hundetaxe zu entrichten 
(auch für jene aus der eigenen Zucht). 

 Es werden keine halben Taxen mehr verrechnet oder zurückgezahlt. Unterjäh-
rige Zu- und Abgänge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 Wer nach Bezahlung der Hundetaxe einen Hund ersetzt oder innerkantonal 
seine Wohnsitzgemeinde ändert, hat für das laufende Jahr keine weitere Ab-
gabe zu entrichten. 

 
Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten zum Hundegesetz steht Ihnen die Ge-
meindekanzlei Holziken gerne unter 062 739 14 39 zur Verfügung. 
 



 

Vom Abwasserverband Region Kölliken 
 
Information zur Fremdwasser-Messung im Verbandsgebiet des Abwasser-
verbands Region Kölliken 
 
In den Nächten vom 6. bis 8. Mai 2025 findet die Fremdwasser-Messung in unse-
rem Verbandsgebiet statt. Die Mess-Kampagne wird durch das Personal der Fir-
ma Hunziker Betatech AG und durch unser ARA-Personal durchgeführt und vor 
Ort begleitet. Die Arbeiten finden zwischen 22 und 4 Uhr statt.  
 

Sollte das Wetter die Arbeiten nicht zulassen, wird die Fremdwasser-
Messkampagne in den Nächten vom 12. bis 15. Mai 2025 durchgeführt.  
 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 

Ihr Abwasserverband Region Kölliken 
 

Von den Kantons- und Gemeindestrassen 
 
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
Die Eigentümer von Grundstücken an öffentlichen Strassen und Gehwegen wer-
den gebeten, ihre Hecken, Bäume und Sträucher so zurückzuschneiden, dass sie 
den Verkehr nicht beeinträchtigen. 

Sowohl einzelne Bäume als auch Einfriedungen müssen gegenüber Gemein-
destrassen einen Abstand von 60 cm einhalten. Gegenüber Kantonsstrassen er-
höht sich der Abstand auf 1 m für Einfriedungen bis zu 80 cm Höhe, auf 2 m für 
einzelne Bäume und Einfriedungen zwischen 80 cm bis 180 cm Höhe. 

Die Besitzerinnen und Besitzer 
von Grundstücken an öffentli-
chen Strassen und Wegen wer-
den gebeten, die auf Strassen 
und Gehwege überhängenden 
Bäume, Hecken und Sträucher 
so zurückzuschneiden, dass 
Äste über der Fahrbahn bis auf 
4.50 m und über Gehwegen bis 
auf 2.50 m nicht sichtbehin-
dernd hinausragen. Verkehrs-
signale, Strassenlampen und 
Strassenschilder dürfen nicht 
verdeckt sein. Bei Ausfahrten 
müssen die Sichtzonen unbe-
dingt eingehalten werden.  
 

Der Gemeinderat dankt allen Eigentümerinnen und Eigentümern, die ihre Hecken, 
Bäume und Sträucher ordnungsgemäss zurückschneiden und dadurch mithelfen, 
die Verkehrssicherheit zu verbessern.  
 
 



 

Von der Seniorenausfahrt 2025 
 
Am Mittwoch, 21. Mai 2025, findet die diesjährige Seniorenausfahrt statt. Die Hol-
ziker Seniorinnen und Senioren dürfen sich auf ein wunderbares Programm freu-
en. Die Teilnahmeberechtigten wurden bereits mit dem entsprechenden Einla-
dungsschreiben bedient. Bei Speis und Trank wird auch dieses Jahr, wie ge-
wohnt, das Gemütliche nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Zivilstandsnachrichten März 2025 
 

Geburten 
 
09.03.2025 
 
 
29.03.2025 

 
 
Gavranic Marin, Sohn des Gavranic, Hrvoje und der Gavranic geb.  
Gudelj, Ivana 
 
Schaffner Dalia, Tochter des Schaffner, Simeon und der Schaffner, 
Seraina 

 

Von der Schule 
 
Projektwoche der Schule Holziken stand im Zeichen des Dorf- und Jugend-
fests 
Im Fokus der diesjährigen Projektwoche stand die Vorbereitung zum Dorf- und 
Jugendfest vom 5./6. September 2025. In altersdurchmischten Gruppen, vom 
Kindergarten bis zur 6. Klasse, beschäftigen sich die Schüler mit einzelnen 
Ländern, die sie dann auf der Bühne präsentieren wollen. Dabei studierten die 
Kinder Tänze ein, bastelten Rhythmus-Instrumente, fertigten Flaggen und Fah-
nen an und assen typische Speisen aus diesen Ländern. Es herrschte ein bun-
tes und emsiges Treiben in den einzelnen Schul- und Werkräumen. Die älteren 
Schülerinnen und Schüler unterstützten und halfen den Jüngeren in den Län-
dergruppen, so dass bis Ende der Projektwoche eine gute Basis für das grosse 
Fest von Anfang September gelegt werden konnte. Die Vorfreude war schon 
vielfach spürbar. 

 
 
 



 

Von der reformierte Kirche Schöftland 
 
Was mir meine Mutter bedeutet 
Ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 11. Mai 2025, 10 Uhr, im Gemeindesaal  
 
Am Muttertag wollen wir unsere Mütter nicht nur ehren und unsere Dankbarkeit für 
sie ausdrücken, sondern auch übers Muttersein mit seinen schönen, aber auch 
herausfordernden Seiten nachdenken. Wussten Sie, dass auch biblische Mütter 
nicht perfekt sind und sogar gravierende Erziehungsfehler gemacht haben? 

 

Der Gottesdienst wird mitgestaltet von 
einem ökumenischen Team, den beiden 
Kirchenchören unter der Leitung von 
Susanne Heule sowie Katechet Kurt Näf 
mit einer Unti-Klasse. Die Schülerinnen 
und Schüler haben sich im Unterricht mit 
dem Thema Abendmahl befasst und 
werden in diesem Gottesdienst das 
Abendmahl offiziell das erste Mal feiern, 
gemeinsam mit allen Besucherinnen und 
Besuchern. Sind Sie auch dabei? 
 

Herzlich laden ein: Daniel Hintermann, Pfarrer, Beat Niederberger, Pfarreileiter, 
Margrith Müller und Marianne Lüscher 
 



 

Datenkalender  
 
Mai 

3. Schnällscht Holziker TV/DR, Sportplatz 

7. Kinderflohmarkt, Elternverein Holziken, Mehrzweckhalle 

9./10. Nothilfekurs in Schöftland, Anmeldung: www.samariter-schoeftland.ch 

11. 
Ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl und Unti-Kindern,         
Gemeindesaal, 10.00 Uhr 

12. Mütter- und Väterberatung, Gemeindesaal, Nachmittag 

13. Konzert der Musikschule, Mehrzweckraum 

13. Maibummel, Landfrauenverein 

14. Mittagstisch für Senioren, Restaurant Bären, Pro Senectute Aargau 

15. Generalversammlung Gönnerverein Spitex-Altersbetreuung 

18. Abstimmungswochenende 

20. Krabbelgruppe Chäferli-Treff, Elternverein, 09.00 – 11.30 Uhr 

21. Seniorenausfahrt 

28. Seniorentreff, Gemeindesaal 

29. Auffahrt 

SENIOREN-TREFF 
 

am Mittwoch, 28. Mai 2025 

ab 14.00 Uhr 

im Gemeindesaal Holziken 

 
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich. 

 







Todesfalle Auto

Eine Aktion der 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
www.susyutzinger.ch

15° 
16°

13°
14°

17°

!

Hitze im parkierten Auto
ist für Tiere lebensgefährlich!
Bereits bei 15 Grad Aussentemperatur kann der Innenraum  
sich bei Sonnen bestrahlung bis über 50 Grad aufheizen. Auch 
geöffnete Fensterspalten können ein Fahrzeug nicht genügend 
kühlen. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein Hund in  
einem überhitzten Fahrzeug einen tödlichen Hitzschlag erleiden.



 

 

 

Kein Littering Benützungszeiten Keine Musik 

Für das gesamte Schulareal Hueb gelten ausserhalb des Schulbetriebs folgende 

Betriebszeiten: 

Montag – Samstag 

07.00 – 12.00 Uhr 

13.00 – 20.00 Uhr* 

*(Holziker Vereine können für organisierte Trainingseinheiten beim Gemeinderat eine 

Verlängerung bis max. 22.00 Uhr beantragen) 

Sonntag und allg. Feiertage 

09.00 – 12.00 Uhr 

13.00 – 18.00 Uhr 

Die Musikwiedergabe und der Einsatz von Lautsprechern und Verstärkungsanlagen ist 

verboten. 

An Sonn- sowie Feiertagen sind organisierte Trainingseinheiten nicht gestattet. 

Ballspiele wie Fussball, Basketball usw. sind ausschliesslich auf dem Hartplatz (roter Tartan) 

sowie auf dem Rasenplatz erlaubt. 

Ausnahmebewilligungen erteilt der Gemeinderat. 

Auf dem ganzen Schulhausareal gilt eine Hundeleinenpflicht gemäss § 18 Abs. 4 des 

geltenden Polizeireglements der Vertragsgemeinden der Regionalpolizei Zofingen. 

Wer die festgelegten Benützungsvorschriften und Benützungszeiten nicht befolgt, wird 

gemäss § 13 Abs. 6 des geltenden Polizeireglements der Vertragsgemeinden der 

Regionalpolizei Zofingen bestraft. 

Hundeleinenpflicht 


